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LIEFERBEDINGUNGEN DER INTERNATIONALEN 
HANDELSKAMMER

WAS SIND
LIEFERBEDINGUNGEN?

WELCHE ABSPRACHEN
GEBEN DIE LIEFER-
BEDINGUNGEN
AN?

WAS SIND 
INCOTERMS?

LIEFERBEDINGUNGEN
UND ORT

LIEFERBEDINGUNGEN 
UND TRANSPORTART

LIEFERBEDINGUNGEN 
UND WAREN-
VERSICHERUNG 

Lieferbedingungen sind Kombinationen von Buchstaben oder Wörten, die bestimmte vereinbarte 
Konditionen des Kaufvertrages angeben.

Die Lieferbedingungen stellen fest:
1. Ort und Zeitpunkt für den Übergang des
Schadenrisikos (Gefahrenübertragung)
- Der Verkäufer hat das Recht, den Kaufpreis zu 
verlangen, selbst wenn die Ware zerstört wird,
beschädigt wird oder sich verringert.

2. Handlungsplichten der Parteien
(Handlungsplichten)
- Wo und wie soll der Verkäufer die Ware dem Käufer zur 
Verfügung stellen muß und welche Maßnahmen vom 
Käufer zu treffen sind, um die Ware in Empfang zu nehmen.

3. Plichten der Parteien bezüglich der 
Kosten (Kostentragung)
- Wie die normalen Kosten im 
Zusammenhang mit Export- und 
Import-Transaktionen auf Käufer und 
Verkäufer verteilt werden.

Die Incoterms sind von der internationalen 
Handelskammer (ICC) zusammengestellte 
Auslegungsregeln für 13 verschiedene Lieferbedingungen. 

Durch den Gebrauch der Incoterms werden 
etwaige Meinungsverschiedenheiten über
Lieferbedingungen gemäß der Auslegung
durch die ICC geregelt.

Entsprechend der gewählten Klausel wird der Ort 
angegeben, an dem die Kostengefahr übergeht und
"...Incoterms 2000"

Z.B. "CIF Hamburg Incoterms 2000".

Die Anwendbarkeit der Lieferbedingungen wird einge-
grenzt durch das vereinbarte Transportmittel bzw. die 
vereinbarte Transportart. In nachstehender Tabelle wird 
angeben, welche Lieferbedingungen im Zusammenhang 
mit verschiedenen

Transportmitteln und -arten bei Warenexport
und -import benuzt werden können:
+ = die Klausel kann benutzt werden,
-  = die Klausel kann nicht benutzt werden.

LIEFERBEDINGUNGEN TRANSPORTART
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Transport

Der Bedarf, die Ware zu versichern, richtet sich einer 
Faustregel zufolge nach dem Risikoübergang, d. h. jede 
Partei versichert die Ware während des Transport-
abschnitts, für den sie auch das finanzielle Risiko für

die Ware trägt. Bei zwei Klauseln (CIF und CIP) 
muß der Verkäufer eine Warenversicherung 
zugunsten des Käufers zeichnen.

Diese Broschüre ist unsere Zusammenfassung des Inhalts der Lieferbedingungen.
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DIE WARE WIRD DEM KÄUFER BEREITGESTELLT

DIE WARE WIRD ZUM FRACHTFÜHRER GELIEFERT

DIE WAREN WERDEN LÄNGSSEITS SCHIFF GELIEFERT

DIE WARE PASSIERT DIE RELING DES SCHIFFES

DIE WARE PASSIERT DIE RELING DES SCHIFFES

DIE WARE PASSIERT DIE RELING DES SCHIFFES

DIE WAREN WERDEN AN DEN FRACHTFÜHRER GELIEFERT

DIE WAREN WERDEN AN DEN FRACHTFÜHRER GELIEFERT

AN DER GENANNTEN GRENZE WERDEN DIE WAREN AUF DEM

TRANSPORTMITTEL ZUR VERFÜGUNG DES KÄUFERS GESTELLT

BEREIT ZUR ENTLADUNG IM GENANNTEN BESTIMMUNGSHAFEN

GELIEFERT AUF DEN KAI IM GENANNTEN BESTIMMUNGSHAFEN

DEM KÄUFER ZUR VERFÜGUNG GESTELLT AUF EINEM ANKOMMENDEN TRANSPORTMITTEL, UNVERZOLLT

ZUR VERFÜGUNG DES KÄUFERS IM GENANNTEN BESTIMMUNGSORT GESTELLT, VERZOLLT UND UNENTLADEN

ZEICHENER-
KLÄRUNGEN

= ÜBERGANG DER WARENGEFAHR
   (VERSICHERUNGSBEDARF)

= ÜBERGANG DER HANDLUNG-
SPFLICHTEN

= ÜBERGANG DER KOSTENGEFAHR

- GEMÄß DEN KLAUSELN IN DER GRUPPE E STELLT DER VERKÄUFER DEM KÄUFER DIE WARE ZUR VERFÜGUNG

- GEMÄß DEN KLAUSELN IN DER GRUPPE F LIEFERT DER VERKÄUFER DIE WAREN ZUM VOM KÄUFER BENANNTEN FRACHTFÜHRER

- GEMÄß DEN KLAUSELN IN DER GRUPPE C SCHLIESST DER VERKÄUFER DEN TRANSPORTVERTRAG AB UND LIEFERT DIE WARE
AN DEN FRACHTFÜHRER

- GEMÄß DEN KLAUSELN IN DER GRUPPE D BESORGT DER VERKÄUFER DEN TRANSPORT UND LIEFERT DIE WARE
AN DEN VEREINBARTEN EMPFANGSORT 

DEPOT ZOLL ZOLL



DER VERKÄUFER
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- sorgt für geeignete Verpackung und Markierung
- stellt die Ware auf das vom Käufer genannte Transportmittel

(Lieferung ab Lager des Verkäufers) oder stellt die Ware dem
Frachtführer, benannt vom Käufer, zur Verfügung, nicht 

- sorgt für geeignete Verpackung und Markierung
- stellt die Ware dem Käufer an einem genannten

Lieferort zur Verfügung
- auf Anfrage hilft der Käufer bei der Exportabfertigung

entladen, auf Transportmittel des Verkäufers 
(Lieferung im Depot oder irgendwohin)

- sorgt für die Exportabfertigung
- gibt dem Käufer die Anlieferquittung der Ware

- sorgt für geeignete Verpackung und Markierung
- stellt die Ware längsseits des Schiffes zur Verfügung des Käufers
- sorgt für die Exportabfertigung
- gibt dem Käufer die Anlieferquittung der  Ware

- sorgt für geeignete Verpackung und Markierung
- liefert die Ware an Bord des Schiffes im Ladehafen
- sorgt für die Exportabfertigung
- gibt dem Käufer die Anlieferquittung der Ware

- sorgt für geeignete Verpackung und Markierung
- schließt den Frachtvertrag und zahlt die Frachtkosten bis zum

Bestimmungshafen
- liefert die Ware an Bord des Schiffes im Ladehafen

- erledigt die Exportabfertigung
- gibt dem Käufer das Transportdokument ohne Verzug

- sorgt für geeignete Verpackung und Markierung
- schließt den Frachtvertrag und zahlt die Frachtkosten bis zum

Bestimmungshafen
- liefert die Ware an Bord des Schiffes im Ladehafen

- erledigt die Exportabfertigung
- zeichnet und zahlt die vereinbarte Warenversicherung zu

Gunsten des Käufers und gibt dem Käufer das Transport-
dokument und den Versicherungschein ohne Verzug.

- sorgt für geeignete Verpackung und Markierung
- schließt den Frachtvertrag und zahlt die Frachtkosten bis zum

Bestimmungsort
- liefert die Ware zum Frachtführer

- erledigt die Exportabfertigung
- gibt dem Käufer das Transportdokument ohne Verzug

- sorgt für geeignete Verpackung und Markierung
- schließt den Frachtvertrag und zahlt die Frachtkosten bis zum

Bestimmungsort
- liefert die Ware zum Frachtführer

- erledigt die Exportabfertigung
- zeichnet und zahlt die vereinbarte Warenversicherung zu

Gunsten des Käufers und gibt dem Käufer das Transport-
dokument und den Versicherungschein ohne Verzug

- sorgt für geeignete Verpackung und Markierung
- stellt die Ware dem Kunden bei Ankunft des Transportmittels

an der Grenze, unentladen, zur Verfügung

- erledigt die Exportabfertigung
- gibt dem Käufer ohne Verzug die Anlieferquittung für die Ware

- sorgt für geeignete Verpackung und Markierung
- erledigt die Exportabfertigung
- stellt dem Käufer die Ware an Bord des Schiffes im

genannten Bestimmungshafen zur Verfügung

- gibt dem Käufer die Anlieferquittung für die Ware

- sorgt für geeignete Verpackung und Markierung
- erledigt die Exportabfertigung
- stellt dem Käufer die Ware am Kai im genannten

Bestimmungshafen zur Verfügung

- gibt dem Käufer die Anlieferquittung für die Ware

- sorgt für geeignete Verpackung und Markierung
- erledigt die Exportabfertigung
- stellt dem Käufer die Ware an einem genannten

Bestimmungsort, nicht entladen, zur Verfügung

- gibt dem Käufer die Anlieferquittung für die Ware

- sorgt für geeignete Verpackung und Markierung
- erledigt die Export- und Importabfertigung

- stellt dem Käufer die Ware an einem genannten
Bestimmungsort, nicht entladen, zur Verfügung
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- nimmt die Ware in Empfang und besorgt den Transport zum Empfangsort

- nimmt die Warenlieferung an, geladen auf dem Transportmittel (Lieferung im Lager des Verkäufers) oder
nimmt die Warenlieferung bei Ankunft des Transportmittels, nicht entladen an, und sorgt für die Entladung,
Lagerung und für das Laden der Waren (Lieferung im Depot oder irgendwohin)

- erledigt die Importabfertigung und schließt den Frachtvertrag bis zur Endbestimmung

- übernimmt die Warenlieferung längsseits des Schiffes
- erledigt die Importabfertigung und den Transport zur Endbestimmung

- übernimmt die Warenlieferung an Bord des Schiffes
- erledigt die Importabfertigung und den Transport zur Endbestimmung

- akzeptiert die Lieferung der Waren zum Ladehafen und erhält diese vom Frachtführer am Bestimmungshafen
- erledigt die Importabfertigung und den Transport zur Endbestimmung

- vereinbart mit dem Verkäufer eine Warentransportversicherung
- akzeptiert die Lieferung der Waren zum Ladehafen und erhält diese vom Frachtführer am Bestimmungshafen
- erledigt die Importabfertigung und den Transport zur Endbestimmung 

- stimmt der Lieferung der Waren zum Versandplatz zu und erhält die Ware vom Frachtführer am Bestimmungsort
- erledigt die Importabfertigung und den Transport zur Endbestimmung

- vereinbart mit dem Verkäufer eine Warentransportversicherung
- akzeptiert die Lieferung der Waren zum Versandplatz und erhält diese vom Frachtführer am Bestimmungsort
- erledigt die Importabfertigung und den Transport zur Endbestimmung

- übernimmt die Warenlieferung auf dem ankommenden Transportmittel, nicht entladen
- sorgt für das Entladen der Waren vom Transportmittel des Verkäufers, Lagergeld,

Importabfertigung und den Transport zum Bestimmungsort

- übernimmt die Warenlieferung an Bord im Bestimmungshafen
- sorgt für die Entladung der Güter
- erledigt die Importabfertigung und den Transport zur Endbestimmung vom genannten Löschhafen

- übernimmt die Warenlieferung am Kai im Bestimmungshafen
- erledigt die Importabfertigung und den Transport zur Endbestimmung

- übernimmt die Warenlieferung im Endbestimmungsort
- sorgt für die Entladung der Güter
- erledigt die Importabfertigung

- übernimmt die Warenlieferung im Endbestimmungsort
- sorgt für die Entladung der Güter
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